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https://backend-484.uni-
heidelberg.de/de/dokumente/immat
rikulation-an-der-universitaet-
heidelberg-antrag/download

Einen Leitfaden zum Ausfüllen des Antrags 
finden Sie Sie unter: https://backend-
484.uni-
heidelberg.de/de/dokumente/leitfad
en-
immatrikulationsantrag/download



Immatrikulation für Studienkolleg

Welche Unterlagen muss ich für die Immatrikulation zusenden?
 Ausgefüllter Immatrikulationsbogen (Bei Fragen, siehe Link zum Leitfaden 

oben) 
 Kopie des Zulassungsbescheids der Universität oder des 

Aufnahmebescheids des Internationalen Studienzentrums 
 Krankenversicherungsbescheinigung für die Immatrikulation an der 

Universität von einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse oder Bescheid 
zur Befreiung von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht, 
ausgestellt von einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse 

 Beglaubigte Kopie des Passes mit gültigem Aufenthaltstitel + Zusatzblatt 
oder gültigem Visum (bei EU/EWR-Staatsangehörigkeit ist eine beglaubigte 
Kopie des Personalausweises ausreichend) 

 1 Passfoto
 Beglaubigte Kopie des Schulabschlusszeugnisses in Originalsprache und 

Übersetzung, sofern dieses nicht in englischer Sprache ausgestellt wurde 
 Beglaubigte Kopie der Hochschulaufnahmeprüfung (falls vorhanden) in 

Originalsprache und Übersetzung, sofern diese nicht in englischer Sprache 
ausgestellt wurde. 
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Immatrikulation für Studienkolleg

Beglaubigungen:

https://www.uni-
heidelberg.de/de/studium/studienorganisation/beglaubigung-von-
dokumenten
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• Mitgliedsbescheinigung oder 
• Befreiungsbescheid 
einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse, z.B. von der AOK, TK, Barmer 
Krankenkasse, DAK, IKK, KKH.

Krankenversicherungsnachweis für die 
Immatrikulation
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Studierende im Studienkolleg und im Propädeutischen Vorsemester sind in der 
Regel nicht krankenversicherungspflichtig in der deutschen gesetzlichen 
Krankenkasse, denn sie sind nicht für ein Fachstudium, sondern für ein 
Vorfachstudium eingeschrieben, das heißt: 
Die gesetzlichen Krankenkassen sind nicht verpflichtet, diese Studierende 
als Versicherte aufzunehmen.
Es bleibt die Möglichkeit einer deutschen privaten Krankenversicherung. 

Später, mit der Aufnahme des Fachstudiums kann ein Wechsel zu den 
gesetzlichen Krankenkassen erfolgen. Zu diesem Wechsel rät die Universität 
dringend. 

Regulär keine gesetzlichen 
Krankenkassen für Studienkollegiaten …



… aber private Krankenversicherung

Ggf.  Liste per E-Mail 
bei Frau Monzel
Anfordern:
monzel@zuv.uni-heidelberg.de
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Bei der Immatrikulation müssen Studierenden aus dem Studienkolleg, die privat 
krankenversichert sind einen Bescheid zur Befreiung von der 
Krankenversicherungspflicht vorlegen 
(Bescheinigung, dass er/sie von der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung befreit ist / nicht versicherungspflichtig ist / 
versicherungsfrei ist). 

Der Bescheid wird von einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse 
ausgestellt.

Befreiungsbescheid der gesetzlichen 
Krankenkassen für die Immatrikulation
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• Bitte setzen Sie sich mit einer der Krankenkassen in Verbindung, 
• reichen dort Ihren Zulassungsbescheid und einen Nachweis über Ihre 

deutsche private Krankenversicherung ein
• fragen nach dem Befreiungsbescheid. 

Wie bekommt man den Befreiungsbescheid 
für die Immatrikulation
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Informationen hierzu finden Sie auch auf dieser Seite:

https://backend-484.uni-heidelberg.de/de/dokumente/krankenversicherung-
dt/download

Befreiungsbescheid der gesetzlichen 
Krankenversicherungfür die Immatrikulation
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1. Eine deutsche private Krankenversicherung abschließen (Liste)

2. Bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherungsvertrag mit der privaten 

Krankenversicherung und Zulassungsbescheid der Universität vorlegen -

z.B. am Montag, 11.10.21 in der Triplexmensa (s. Webseite Universität)

3. Befreiungsbescheid von der gesetzlichen Krankenkasse bekommen

4. Befreiungsbescheid mit den Immatrikulationsunterlagen einreichen.

Übliche Vorgehensweise
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Immatrikulation und 
Visum / Aufenthaltstitel 

Studierende mit deutscher Staatsangeörigkeit und  aus der  EU benötigen  
nur ihren gültigen deutschen oder EU-Pass oder Personalausweis  - aber kein 
Visum.
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Immatrikulation und 
Visum / Aufenthaltstitel 

Alle anderen internationalen Studierenden benötigen für die Immatrikulation  
Pass + gültiges Visum oder Pass + gültigen Aufenthaltstitel mit Zusatzblatt.

oder
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Immatrikulation und 
Visum / Aufenthaltstitel 

Studierende, die eine Fiktionsbescheinigung haben, reichen diese 
zusätzlich ein .
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Fragen an das Dezernat Internationale 
Beziehungen

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Immatrikulation 
haben, wenden Sie sich an Frau Koturic:

E-Mail: 
Kristina.Koturic@zuv.uni-heidelberg.de

Tel.: 06221  54 12 714

Sprechstunde:
Die, Mi, Do:  10 -12 Uhr
Seminarstr. 2, Raum 27
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Sprechstunden: 

Montag: 10 - 12 Uhr (online und Präsenz)
Mittwoch: 13.30 - 15.30 Uhr (online)
Donnerstag: 10 - 12 Uhr (Präsenz)
Präsenz: Seminarstr. 2, Raum 29
online über: https://www.uni-
heidelberg.de/einrichtungen/verwaltung/internationales/team.html#monzel

Fragen an das Dezernat Internationale 
Beziehungen

Wenn Sie Fragen zum Studium haben, 
wenden Sie sich an

Frau Monzel / Dezernat Internationale 
Beziehungen
E-Mail: monzel@zuv.uni-heidelberg.de
Tel.: 06221  54 12 724
9 - 15 Uhr


